
 

  
 

Ausgewählte Tatbestände mit Regelsätzen und Fahrverboten 
aus der Bußgeldkatalogverordnung (BkatV) vom 13.11.2001, 
             zuletzt geändert mit Verordnung vom 05.01.2009 (in 
             Kraft seit 01.02.2009), Punkte im Verkehrszentralre- 
             gister nach Anlage 13 zu § 40 Fahrerlaubnisverord- 
             nung), VZR = Verkehrszentralregister Flensburg 

 
1.  

 

Verkehrssicherheit 
 Die Missachtung des roten Lichtzeichens kostet: 

 

Überschreitung 
in Sek. 

Regelsatz
in € 

Punkte 
im VZR 

Fahrverbot 
Monat/e 

bis 1   90 •••  

bis 1 mit Gefährdung 200 •••• 1 

über 1 200 •••• 1 

über 1 mit Gefährdung 320 
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•••• 1 

Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, der amtliche 
Begriff lautet Ordnungswidrigkeit, sind leider tägliche Realität. 
Viel zu oft führen sie zu schwerwiegenden Folgen für Leben 
oder Gesundheit besonders auch für andere Personen.  
 

Leisten Sie Ihren Beitrag als vorbildliche Kraftfahrerin bzw. 
als vorbildlicher Kraftfahrer für mehr Sicherheit auf den Stra-
ßen!  
 
 

Weitere Informationen zum bundeseinheitlichen Tatbe-
standskatalog sowie zur Punkteauskunft finden Sie auf 
www.kba.de. 

http://www.kba.de/cln_007/nn_124384/DE/ZentraleRegister/VZR/BT__KAT__OWI/btkat__start__inhalt.html?__nnn=true
http://www.kba.de/cln_007/nn_124384/DE/ZentraleRegister/VZR/BT__KAT__OWI/btkat__start__inhalt.html?__nnn=true
http://www.kba.de/cln_005/nn_125666/sid_D6B4AD225058FC9CFBA53096680D508E/DE/ZentraleRegister/VZR/Auskunft/vzr__auskunft__node.html?__nnn=true
http://www.kba.de/


 

Stadt Leipzig, Ordnungsamt, Februar 2009 
Postanschrift: Stadt Leipzig, Ordnungsamt, 04092 Leipzig 
Zentrale Bußgeldbehörde, Tel.: +49 341 123-8771/-07 
Abt. Verkehrsüberwachung, Tel.: +49 341 123-8811 
SG Führerscheinangelegenheiten, Tel.: +49 341 123-8562 
E-Mail: ordnungsamt@leipzig.de, www.leipzig.de 

Das Sammeln dieser Punkte im VZR Flensburg ge-
fährdet den Führerschein! 

Punkte Post vom Sachgebiet Führerscheinan-
gelegenheiten des Ordnungsamtes ... 

  8 bis 13 ... mit einer Verwarnung und dem Hin-
weis, freiwillig an einem Aufbau-
seminar teilzunehmen. 

14 bis 17 ... mit der Anordnung, dass an einem 
Aufbauseminar teilzunehmen ist (falls 
innerhalb der letzten fünf Jahre ein 
Aufbauseminar bereits besucht wurde, 
erfolgt an Stelle der Anordnung eine 
weitere schriftliche Verwarnung) und 
den Hinweisen, freiwillig an einer ver-
kehrspsychologischen Beratung teil-
zunehmen und dass bei 18 Punkten 
die Fahrerlaubnis entzogen wird. 

18 oder mehr ... mit der Entziehung der Fahrer-
laubnis. 

 


